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Bekanntmachung.
Königstein im Taunus , den 28. März 1920.

An die Ortspolizeibehörden und die Henen Jmpfärzte des
Kreises.

Die Ausführung der Schutzpocken-Jmpfung im Jahre 1920
betreffend.

Unter Hinweisung auf die Verfügung vom 11. AprU
1900,"Kreisblatt Nr. 48 v'om 11. AprU 1901, Kreisblatt
Nr. 47, und die im besonderen Abdruck(in Erttabeilage zu
Nr. 13 des Reg.-Amtsblattes von 1900) übersandten Vor¬
schriften zur Sicherung der Ausführung des Jmpfgeschäftes
beauftrage ich die Ottspolizeibehörden des Kreises, mtt der
Aufstellung der Jmpflisten für das Jahr 1920 nunmehr
sofort zu beginnen und mir das Original derselben bis
spätestens zum 20. AprU d. I . zur Prüfung einzureichen.
Das benöttgte Formular wird Ihnen in den nächsten Tagen
k. H. übersandt. Nachdem die Listen diessetts revidiert wor¬
den, werden solche den Ottspolizeibehörden k. H. zur bal¬
digen Zustellung an den bestellten Jmpfarzt zurückgesandt
werden.

In die Jmpflisten für das Jahr 1920 (Form . V) find
aufzunehmen:
a) alle 1918 und früher geborenen Kinder, welche entweder

noch gar nicht oder ohne genügenden Erfolg geimpft
worden sind;

b) alle im Jahre 1919 geborenen und dermalen noch leben¬
den Kinder, einschließlich der zugezogenen.

In die Revazzinationsliste (Form . VI) gehören:
a) alle 1907 und früher geborenen und noch garnicht oder

ohne genügenden Erfolg wiedergeimpften Zöglinge von
öffentlichen oder Privat -Lehranstalten und

b) die 1908 geborenen Zöglinge solcher Lehranstalten.
Es wird erwartet, daß alle unter a erwähnten Im Pf¬

lichtigen aus den Duplikatlisten der Vorjahre sorgfältig in
die diesjährigen Listen mit Angabe des Grundes (z. B . im
Vorjahre zurückgestellt, ohne Erfolg geimpft usw.) über¬
tragen werden und in Kol. 6 die Zahl der vorangegangenen
erfolglosen Impfungen genau angegeben wird.

Bei Wegzügen ist in der Spalte 2ß resp. 27 der neue
Wohnort des Impflings anzugeben und weiter anzuführen,
wann die Ileberweisungstattgefunden hat.

Die Listen 5 und 6 sind hinsichtlich der richttgen Auf¬
stellung von dem zuständigen Standesbeamten bezw. dem
Schulvorsteherund der Orts ^olizeibehörde zu bescheinigen,
ebenso demnächst nach dem Impftermine hinsichtlich der
Richtigkeit der gemachten Einträge von dem Jmpfarzte und
der Ortspolizeibehörde. Auch die UebersichtenVIII und IX
müssen demnächst von dem Jmpfarzte und dev Ottspolizei-
behörde in gleicher Weise bescheinigt und vollzogen werden.

Die Ottspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, behufs
vorschriftsmäßiger Ausführung des Jmpfgeschäftes die ihnen
nach den Vorschriften sub. IV Seite 2 und 6 der Extrabeilage
zu Nr. 13 des Reg.-Amtsblattes von 1900, der Verfügung
vom.11. Apnl 1900 (Kreisblatt Nr . 48) und vom 8. AprU
1905 (Kreisblatt Nr. 46) zufallenden Obliegenheiten recht-
zeittg und sorgfältig wahrzunehmen, besonders den Eltern
aller Jmpfpflichtigen rechtzeitig gedruckte Vorladungen , ^auf
der Rückseite mit den vorgeschnebenen Verhaltungsmaß¬
regeln versehen) zugehen zu lassen. Diese Formulare , ge¬

trennt nach Erstimpslingen und Wiederimpflingen sind aus
Gemeindekosten zu beschaffen und auch eine Anzahl im Impf¬
termin vorrättg zu halten; sie können in der vorgeschnebenen
neuesten Form in der Buchdruckerei von P . Plaum in Wies¬
baden bezogen werden (s. Bekanntmachungen in Nr . 13
und 32 des Kreisblattes von 1908).

Wegen Bereitstellung eines geeigneten reinlichen Lokals
verweise ich auf die Verfügung vom 10. Apnl 1902, Kreis¬
blatt Nr. 45. .

Demnach müssen die mit großer Sorgfalt auszuwählen¬
den Räume — tunlichst die Schul- und Gemeindezimmer —
zur Abhaltung der Impfung hell, heizbar und genügend
groß sein, auch kurz vor dem Impftermin gründlich gelüstet
und mit heißer Schmierseifenlösung(20 Gramm auf 1 Eimer
heißes Wasser gründlich gescheuert werden, wobei nicht nur
der Fußboden, sondern auch Fenster und Türen uno die
etwa vorhandenen Bänke, Tische usw. mit der Schmierseifen¬
lösung zu reinigen sind. Nach der Reinigung darf der Jmps-
raum bis zum Impftermin von Niemanden mehr betreten
werden. Der zur Verfügung gestellte Raum soll, wenn
irgend möglich, auch eine Trennung des Watteraumes zum
Operationszimmer gestatten.

Nur im äußersten Notfälle dürfen Räume irr Witts¬
häusern als öffentliche Jmpflokale benutzt werden, wenn sie
hierzu geeignet und wie oben verlangt, vorher gründlich
gelüstet und gereinigt worden sind. Die Ortspolizeibehörden
weife ich hiermit an, sich vor dem Impftermine persönlich zu
überzeugen, ob dieser Vorschrift genau entsprochen worden ist.

Damit keine Ueberfüllung der Jmpftäume einttitt , sind
die Vorladungen nach Benehmen mit dem Herrn Jmpfarzt
so einzurichten, daß bei Erstimpflingen die Zahl 50, bei
Wiederimpflingen die Zahl 80 im einzelnen Impftermine
nicht überschütten wird. Je nach der Zahl der Impflinge
und dem Umfang des Lokals können die Impflinge auch
an demselben Tage, aber mit angemessenen zeitlichen Zwi¬
schenräumen(z. B. die erste Hälfte auf 9 Uhr, die 2. Hälfte
auf eine halbe oder ganze Stunde später) vorgeladen wer¬
den.

Die Wiederimpflinge sind tunlichst nach Geschlechtern ge-
ttennt vorzuladen.

Das Jmpflokal muß erforderlichen Falles geheizt werden
und sind in demselben2 Waschschüsseln mit reinein Wasser,
sowie Handtuch und Seife vorrätig zu halten.

Dem Impftermine hat ein Beauftragter der Ottspolizei-
behörde beizuwohnen, um im Einvernehmen mit dem Jmpf¬
arzte für Aufrechterhaltung der Ordnung zu sorgen. Auch
ist für eine geeignete Schreibhilse Sorge zu tragen . Bei der
Wiederimpfung der Schulkinder und der darauf folgenden
Nachschau muß ein Lehrer anwesend sein. Die Ottspolizei¬
behörden haben daher die Ottsschulinspektionenvon dem
Impftermin der Wiederimpflinge in Kenntnis zu setzen und
sie zu ersuchen, die Anwesenheit eines Lehrers bei dem
Impftermin sowohl als auch die Begleitung der Schulkinder
auf dem Wege nach dem Jmpflokal durch einen Lehrer anzu¬
ordnen. Ausdrücklich weise ich noch darauf hin, daß die
Jmpfformulare in den Händen der Ortspolizeibehörde, nicht
der Jmpfarzte sein müssen. __

Die von den Ortspolizeibehörden zu stellende Schreib¬
hilfe ist auch für die Nachschautermine bereit zu stellen und
sind die Impfscheine demnächst deratt vorzubereiten, daß die¬
selben von den Jmpfärzten unterschnstlich vollzogen werden
können.



Nehmen auch Privatärzte Impfungen vor, so sind sie
vor Ablauf des Jahres aufzufordern, die nach§ 8 Abs. 2
des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874(R.-E.-Bl. E . 32) von
ihnen zu führenden Jnipfliften rechtzeitig jeder Ortspolizei¬
behörde einzureichen, in deren Bezirk sie Impfungen vorge¬
nommen haben. Dieselben dürfen ebenfalls nur Formulare
verwenden, die den neuesten Vorschriften genau entsprechen
und haben sich solche auf ihre Kosten zu beschaffen.

Auch ersuche ich die Ortspolizeibehörden, diese Privat¬
ärzte auf die mehr erwähnten neuen Vorschriften(in Nr. 13
Ertrabeilage zum Reg.-Amtsblatt von 1900) mit dem An-
fiigen hinzuweisen, daß dieselben auch für sie maßgebend
sind und daß sie sich daher vor der Vornahme von Impf¬
ungen mit diesen Bestimmungen genau bekannt zu machen
haben.

Ich mache noch darauf aufmerksam, daß in Gemeinden,
in denen ansteckende Krankheiten(wie Scharlach, Masern,
Diphterie, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Ent¬
zündung) in größerer Verbreitung austreten, die öffentlichen
Impftermine ausgesetzt und verlegt werden müssen.

Die Ortspolizeibehökdenhaben von dem Auftreten solcher
Krankheiten rechtzeitig vor dem anberaumten Termine dem
zuständigen Jmpfarzte und auch hierher Anzeige zu erstatten
und auch später nach Erlöschen der Krankheit anderweite
Impftermine mit dem Jmpfarzt zu vereinbaren, auch hiervon
mir rechtzeitig Mitteilung zu machen und die Jmpfpflichtigen
erneut vorzuladen.

Aus einem Hause, in dem Fälle der genannten Krank¬
heiten zur Jmpfzeit herrschen, dürfen Kinder nicht zum
öffentlichen Impftermin gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene aus solchen Häusem von dem Impftermin fern
zu halten. Das Impfgeschäft darf in solchen Häusern nicht
abgehalten werden.

Nach Beendigung des Jmpfgeschästes find die dazu be¬
nutzten Schulräume sofort ausgiebig zu lüften und zu
reinigen.

Alsbald nach Beendigung des Jmpfgeschäftes und der
Nachschau sind mir die allseitig ausgefüllten und vollzogenen
Impflisten 5, 6 und evtl. 7 sowie die Uebcrsichten8 und 9
nebst ärztlichen Attesten über die Zurückstellung von Jmpf¬
pflichtigen einzureichen. Letztere Atteste müssen auf dem
vorgeschriebenen Formular 3 ausgefertigt werden und die
Ursache der Zurückstellung, das Datum des Befundes und
die Dauer der Zurückstellung enthalten. Vorkommenden
Falles sind auch die Herren Privatärzte hierauf besonders
aufmerksam zu machen.

Eine die sämtliche Vorschriften über die Schutzpocken¬
impfung enthaltende, von dem Regierungs- und Geh. Med.-
Rat Dr. Roßmann in Minden bearbeitete Broschüre ist im
Verlage von Eg. Thieme in Leipzig im Preise von 2 Jl
zu beziehen und empfehle ich den Ortspolizeibehörden, sofem
nicht bereits geschehen, deren Beschaffung auf Gemeinde¬
kosten.
~~Um rechtzeitig zu denr mir gesetzten Zeitpunkt die Impf¬

termine dem Herrn Reg.-Präsidenten Mitteilen zu können,
ersuche ich die Ortspolizeibehörden, den Impftermin alsbald
mit dem Jmpfarzte zu vereinbaren und mir bis zum 15.
April 1920 anzuzeigen.

Dabei ist dafür Sorge zu tragen, daß die angesetzten
Zeiten im richtigen Verhältnis zu der Zahl der jedesmal
vorzuführenden Impflinge stehen. Die verlangte Anzeige
muß genau enthalten Angabe des Tages und der Stunde
der Impfung und der Wiederimpfung, sowie der Nachschau
und Bezeichnung des Jmpflokals. Wird aus besonderen
Gründen sofort ein Termin verlegt, so ist ein solches recht¬
zeitig den Vorgeladenen mitzuteilen, aber auch hierher an¬
zuzeigen, ebenso der demnächst anberaumt werdende neue
Termin.

Der Landrat. Jacobs.

Bekanntmachung.
Nach Artikel1 der Verordnung vom 5. 2. 1919— R.-

G.-BI. 176 — über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und
in Apotheken dürfen im Handelsgewerbe Eehllfen, Lehr¬
linge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt
und die Geschäfte nicht offen gehalten werden. Soweit be
sondere Verhältnisse es erfordern, können jedoch Aus
nahmen zugelassen werden.

Unter Hinweis auf meine Bekanntmachung vom 1. Ok¬
tober 1919 — Taunus-Zeitung vom 3. 10. 1919 — Nr.
154 — fetze ich daher nach Anhörung der Gemeindebehör¬
den — und soweit eine Freigabe über6 Sonntage im Jahr
für eine Gemeinde erfolgte, mit Genehmigung des Herrn
Regierungs-Präsidenten in Wiesbaden— in einzelnen Ge¬
meinden an den unten genannten Sonntagen einen erweiter¬
ten Geschäftsverkehr fest. Es wird eine Offenhaltung bezw.
Beschäftigung bis zu 8 Stunden, jedoch nicht über 6 Uhr
abends hinaus und unter Berücksichtigung der für den öffent¬
lichen Gottesdienst bestimmten Zeit zugelassen.

Hinsichtlich der Apotheken bleibt es bei dem seitherigen
Verfahren.

Mit dem Tage der Veröffentlichungdieser Bekanntmach¬
ung tritt die Verordnung vom5. 2. 1919— R.-G.-BI.176—
für beit hiesigen Kreis in Kraft. Alle entgegenstehenden
Vorschriften werden aufgehoben, insbesondere die Bekannt¬
machung des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Wiesbaden
voni 20. 6. 1892— Reg.-Amtsblatt 213 — und alle etwa
auf Grund des § 105b Abf. 2 der Gewerbe-Ordnung er¬
lassenen statutarischen Bestimmungen.

Es dürfen Beschäftigungen stattfinden und zwar von
7—9, 11—2 und 3—6 Uhr
Cronberg:

Feldbergfest, Kirchweihfest, Nachkirchweihfest, an den
3 Sonntagen vor Weihnachten.

Königstein für Bekleidungsgeschäfte:
2 Sonntage vor Ostern, 1 Sonntag vor Pfingsten,
1 Sonntag vor Kirchweihe, 3 Sonntage vor Weihnach-
ten, den ersten Sonntag im Juli und den ersten Sonn¬

tag im August und Christt Himmelfahrt;
für die Lebensmittelgeschäfte(einschl. Konditoreien) :

2 Sonntage vor Weihnachten, Ostermontag, Pfingst¬
montag, Christi Himmelfahrt, der erste Sonntag im
Juni , die zwei ersten Sonntage im Juli , die zwei ersten
Sonntage im August;

für die Postkarten- und Andenken-Geschäfte, sowie für Lurus-
gegenftände:

ein Sonntag vor Weihnachten, Ostermontag, Pfingst¬
montag, Christt Himmelfahrt, der erste Sonntag im
Juni , die zwei ersten Sonntage im Juli , die zwei ersten
Sonntage im August, der erste Sonntag im September.

Falkenstein:
Kirchwechfest, Nachkirchweihfest, Sonntag vor Ostern,
Pfingsten und Weihnachten.

Kelkheim:
Sonntag vor Ostem und Pfingsten, 3 Sonntage vor
Weihnachten.

Niederhöchstadt:
Kirchweihfest, Nachttrchweihfest, 3 Sonntage vor Weih¬
nachten.

Schwalbach:
Kirchweihfest, Nachttrchweihfest.

Königstein im Taunus, den 29. März 1920.
Der Landrat. Jacobs.

FomilienMsiicliei! aller Arten liefert
rasch , sauber u. billig

Druckerei Ph. Kleinböhl , Königstein i. T., Fernmf 44
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(Beier helmdrecht und sein Sohn.
Eine Erzählung aus deutscher Vergangenheit

07, von Georg Paulen.
__ _ Nachdruck vertaten.

We die Mannen und Gefolgsherren des Herzogs Kon¬
rad vertrauten auf dies fein Glück, von dem er selbst °
felsenfest überzeugt war . Was feinen Vater , den arme
König Konrad, vor der Zeit müde gemacht und zum Sterben
gebracht hatte, das erhob des Sohnes freudige Krafü Der
wollte mit leichter Hand aus dem Wege walzen, worüber der
Vater verzweifelnd zusammengebrochen war , ohne Glauben
«n die Zukunft seines Hauses. Doch das war vorder, das
Glück lachte wieder.

Nur eine war da auf der Burg Hohenstaufen, die
Mutter des Herzogs Konrad, König Conrads Witwe , dre
glaubte nicht an das neue schimmernde Gluck, das chrem
Knaben im sonnigen Süden erblühen sollte. Sert ste d
Gemahl hatte dahinsiechen sehen, der noch mcht das dreißigste
Lebensjahr vollendet hatte, war das Vertrauen auf die
Herrlichkeit des Welschlandes geschwunden, und ste hatte
keinen anderen Gedanken mehr, als den Sohn auf dem stillen
Hohenstaufen zu halten. Der Knabe dürstete nach Ruhm,
der Mutter ging das Glück eines ruhigen Lebens über alles.

Es ward ihr nicht ErMung für das , was ihr sehn¬
lichster Wunsch war . Der Frühlingstag kam an welchem
Herzog Konrad mft seinem Freunde Fnednch von Baden
und allen seinen Getreuen von dannen zog. Und vom
Söller der Hohenstaufenburg wehte der Schierer der Her-
zogin im Winde, hinter dem sie nicht ihre heihen Thranen
verbarg. Sie bewegten auch des Sohnes Herz, doch bald
pochte es wieder hoffnungsfroh der Zukunft entgegen.

Eine ftohe Fahrt war es im Lande Tirol , denn das
Volk wußte , wer der blonde Jüngling war . der gen Süden
zog. sein Erbe zu heischen. Es sang schon vom Kaiser
Friedrich Barbarossa, dem gewaltigen Herrscher und Herrn
der halben Welt. Jung und Alt grüßte den Hohenstaufen,
und gar mancher Schwertgesell schloß sich semen Reihen an.

Schweres Sturmwetter mit Blitz und Donner Zwang
eines Tages am Brennerbertz zur vorzeitigen Rast. Klem
war die Ansiedlung und sie bot nicht allm Herren und
Rittern und Reisigen nebst ihren Rossen Schutz gegen das
Wetter Den alten, wettergebräunten Kriegsmannen b
deutete das wenig, sie hielten im Sturm aus und ließen
ßch den Hagel auf Helm und Rüstung mederprasseln.

Das Tosen in den Lüften hielt so lange an daß sich der
wandernde Zug entschließen mußte, an der Statte Nacht¬
rast zu halten. Die meisten hatten den Nachthimmel zur
Decke, aber das 'ließ sich nicht ändern.

Auf der Bank vor einer bescheidenen Hütte sahen die
beiden jungen Herren Konrad und Friedrich, und Helm.
Vrech», der Meier, hatte da einen seltsamen Anblick. EM

Dirnlein an die fünf, sechs Jahre alt. stand mit seinem kär^
lichen Spielzeug vor den beiden lung-n Fürsten und rme»
ihnen die Puppe dar, an der sein Herz hmg. Und Herz g
Konrad lachte und scherzte dazu und streichelte derKlemen
das strohblonde Haupt , als ob er mit einen, aufblühenden
Schwesterlein spaßte.

Wie der Meier schaute so mancher Krregsmann auf das
liebliche BUd und gedachte dabei eines Töchterchens rn dev
Heimat. Und es gefiel allen, daß der lunge Herr. der dle
Hand nach der Königskrone ausstreckte, so freundliche Tell-
nahme zeigte für ein Kind und sein Spielzeug . S,e meinten,
das bedeute Glück.

Das ging so. bis ein schlarckes,unges Weib aus dem
Anwesen heraustrat mit einem Kruge MUch. die Äs Tra«
zur Abendkost dienen sollte. Etwas wie em Schreck flog
über ihr Gesicht, als sie das Dirnlein so keck vertraulich sich
gegenüber den Herren geberden sah. Aber dann zeigten chr«
Züge auch wieder einen Schimmer des Stolzes über das
schmucke Kind, das allen so ans Herz gewachsen.schien.

Dem Meier aber wollte beim Anblick der Frau das
Herz in der Brust zu gehen aufhören Er kannte sie, wen»
aus dem blühenden Mädchen auch ein gereiftes, stattliche»
Weib geworden war : Das war Mechchlldis, die mit seinem
Sohne Helmbrecht als sein Weib in die Ferne gezogen war.
die er hier antraf . Und wenn Mechthild hier verweilte so
konnte der Mann , dessen Weib sie geworden war , nicht fern
sein. Und das Dirnlein , das Herzog Konrad letzt gar lieb-
lich auf seine Knie gezogen hatte, das war das Enkelkind all¬
dem Helmbrechtshofe.

Es war dem Meier , als risse es ihn fort mit Rle,ew>
kästen zu Mechthild und dem Kinde, um sie an fern Herz zu
drücken. Aber dann zuckte er wieder zurück. Wenn er sich
zur Mutter und zum Kinde wandte, so konnte er auch dem
Vater nicht aus dem Wege gehen, dem Manne der jm
einziger Sohn war . der aber auch als Knecht des Henker,
ehrlos, ftiedlos und unbekannt hier zwischen dem ewigen
Eis und Schnee sein Dasein 'verbrachte.

Und da war er auch, der Unselige, den das Nicht,chwer»
gezeichnet hatte. Der Vertriebene ttug einen vollen Bar»
so daß ihn nur das Vaterauge hatte erkennen können. Den
Mangel der Schwerthand verbarg geschickt ein Lederhand¬
schuh der wohl mit Wolle ausgestopst war . Aber hell«
Lebensfreude lag nicht auf dem Anlitz von ^ ung-Helmbrecht
sondern eine Verschlossenheit, die erkennen keß, daß die Ver,
gangenheit ihn jetzt in ihren Banden hielt.

Zur Mutter und zum Kinde hatte es den Meier gezogen,
aber jetzt war es ihm, als fesselten Bleigewichte seine
am Boden. Er konnte nicht vorwärts gehen, um den Ein-
arm an seine Brust zu drücken. Er merke es. niemand von
allen Anwesenden wußte, wer der Mann war , -der er lomtt«
nicht hin zu ihm. Zwischen ihnen Beiden stand die Un ehr«
w* Me Schande, und Me Erinnerung, da» dev Bapv
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Richter der Heiligerl Bchm« den Sohn zunr Tod« ver¬
dammt hatte.

Wer dem Henker überantwortet gewesen war , der war
Wr beii Meier ausgestöhen aus dem kreise und der Ge¬
selligkeit der redlichen Menschen.

Eberhard , der Kriegsmann , war nicht wenig erstaunt,
als er»sah, wie sein Geselle Helmbrecht sein Roh unauf¬
fällig von dem Platze, auf dem er von Anfang an verweilt
hatte, fortführte, weiter, immer weiter, bis er der letzte in
der ganzen Reihe geworden und von demHäuschen, vor dem
die beiden Herzöge sahen, so weit wie möglich entfernt war.
Und an seiner neuen Lagerstätte war er der Nachtlust viel
mehr preisgegeben wie am frühere» Raslort . Eberhard fragte,
was das bedeuten solle, aber er bekam nur ein Kopfschütteln
zur Antwort.

Am andern Morgen ging es vorwärts gen Süden zu.
Und wenn nicht Eberhard in der Nähe des Herzogs Konrad
zu tun gehabt hätte, so hätte er wiederum sich verwundern
können. Der Meier hatte seinen Mantel über den Helm
geschlagen, so dah sein Gesicht halb verdeckt war . Niemand
aus der Hütte, in der Sohn und Tochter und Enkelin
hausten, sollten ihn erblicken.

Doch als der strenge Eraukops vermeinte, es sei ihm ge¬
lungen, an dem Anwesen vorüber zu kommen, da schreckte
ihn ein gellender Angstschrei auf. Da sein Gesicht von dem
Mantel fast verhüllt war , hatte er nicht sehen können, wie
das fürwitzige Dirnlein in Gefahr geraten war , unter die
Mosseshufc zu kommen. Die Mutter hatte laut aufge-
fchrien und das Kind noch zurückreihen können, bevor es
von einem Hufschlag getroffen wurde.

Bei dem Schrei sank der Mantel vom Haupt des
Reiters herab, und zwei Augenpaare bohrten sich ineinander.
Es war nur ein ganz knappes Mellchen gewesen, Mechthild
hatte nicht gewußt, ob es der Meier war , den sie vor sich
hatte, aber sie hatte den Ruf : „Vater !" nicht unterdrücken
können, während sie ihr Töchterchen an sich rih.

Doch da war auch schon der Reitersmann davon ge¬
sprengt, und sie wußte nicht, ob es der Meier gewesen war
»der nicht. Denn als Antwort aus ihren Ruf war ihr nur
ein« Handbewegung zu tell geworden, und sie wußte nicht,
war es eine Abwehrbewegung gewesen, oder ein Zeichen
des Segens?

Der Meier war dahin gesprengt, als gelte es seinem
Leben. Aber die Hand , die er unwlllkürlich ausgestreckt
hatte, sollte ein Wunsch des Segens fiir die beiden Wesen
fein, die mit den Geschick des Sohnes verknüpft worden
waren , schuldlos, aber doch unfähig, sich von dem Verhäng¬
nis frei zu machen, das Jung -Helmbrecht beschieden wor¬
den war.

„Ob es der Vater gewesen ist?' fragte Mechthlld später
den Gotten. Der schaute sie groß an. „Wie sollte der
freie Bauer und Meier Helmbrecht in die Gewappneten und
Reisigen des Herzogs von Schwaben kommen? Der waltete
zu Haus« auf seinem Hof, auf dem reichen Gut , für das
kein Erbe vorhanden ist?"
( Dem Flüchtling überkam eine Erinnerung an die eigene

Kriegerzeit, und seine Blicke schweiften dem Heereszug nach
in die Ferne. Aber dann sah er stumm an der Gestalt
herab, die unter der steten Arbeit im Gebirge breitschultrig
und robust geworden war . Er sah dem Vater so ähnlich,
dah jeder sie als zusammen gehörig erkennen muhte. Auch
der ernste, fast harte Gesichtsausdruck, der nur selten ein
versonnenes Lächeln aufkommen lieh, war Beiden eigen.
Nur eins trennte sie, die Hand , die Schwerthand und.
Echwurhand . Helmbrecht, der Sohn , hätte es mit zwH
Gegnern ausnehmen können, wenn ihm die Hand nicht ge¬
fehlt hätte.

Alles Glück, das er zu Hause noch verlangen konnte,
hatte Mechthild ihm bereitet. Die kleine Tochter hatten sie

nach der Großmutter Eotelindis genannt . Ein Sohn war
ihnen nicht beschert worden. Es wäre sonst der Elter«
heißester Wunsch gewesen, aber jetzt war es Jung -Helm-
brecht recht. Der Sohn sollte sich nicht einmal des Vaters
schämen, dem der Henker die Hand abgeschlagen hatte. Es
war für die beiden aus der Heimat Entwichenen ein Da¬
heim in stiller und rastloser Arbettstätigkett geworden.

Daraus waren der Mann und die Frau emporgeschreckt
worden durch den Heereszug des Herzogs Konrad. Mech-
child wollte noch einmal mit Bestimmtheit behaupten, dah
des Gatten Vater jener reckenhafte Reitersmann gewesen
war , unter dessen Roh Klein-Eotelindis fast verunglückt
wäre. Aber Helmbrecht sagte immer wieder, es sei nicht
möglich, dah Helmbrecht, der Meier, nicht daran denke, die
Tage seines Lebens als Kriegsmann zu beschliehen, nach,
hem er Jahrzehnte auf seinem Hof als fteier Bauer ge¬
schafft habe.

Sie muhte es der Zukunft überlassen, das Rätsel zu
lösen, und das geschah, als die Zeit herangekommen war.
Frau Eotelindis , die Großmutter , aber harrte daheim, ob
keine Kunde von der kleinen, goldhaarigen Enkelin komme,
ob sich ihr stilles Wünschen nicht erfüllt habe, dah ihr Gatte
den meinen begegnen werde. Doch die Botschaft, um die
sie sich gebarmt hatte, blieb aus.

Der Marsch des letzten Hohenstaufen im Lande Italien
verlief ohne Hemmnisse. Dem blonden deutschen Kaiser-
sproh flogen auch die Sympathien der Welschen entgegen,
und sie nannten ihn mit einem Kosenamen Konradin, das
Konradchen. Der Jugendmut , der von seiner Sttrn strahlte,
warb chm Freunde, und der Adel seiner Seele, der aus
seinen Augen leuchtete, gewann chm die Herzen.

Absonderlich war das im Süden Italiens der Fall , das
der Franzose Karl von Anjou unter seinem sttengen Szepter
hielt, wo die Bevölkerung sich für den jungen Herrn er¬
klärte und chm verttauend Sieg und Ruhm' und Ehre
wünschte.

„Wir werden Herzog Konrad auf seinen Thron helfen",
sprach zu seinem Waffengefährten Helmbrecht, „und wir wer¬
den ihn auf dem Thron halten." Und sie tauschten darüber
einen kräftigen Händedruck zur Besiegelung chres Treu-
schwures und chres Eelöbnifles, auszuhalten bis zum letzten
Atemzuge.

Mer das Geschick hatte es anders gewollt. Am Tage
von Tagliacozzo, am 26. August des Jahres 1266, ward das
Heer Karls von Anjou, der durch Bestechung seine hoch¬
gemuten Gegner bekämpft hatte, Konradin' s Meister, und
der letzte Hohenstaufe fiel mit seinem Freunde Friedrich
von Baden in die Hände seines Todfeindes.

(Fortsetzung folgt.)_

„Nürings ."
i.

Die Behauptung , K ö n i g st e i n habe früher „Groh-
Nürings"  gehcihen , ist zum ersten Male von dem um die
Raflauische Geschichtsschreibung so sehr verdienten Dekan
Vogel (Hist . Topographie des Herzogtums Nassau, 1836)
aufgestellt und dann von einer Anzahl nassauischer Schrift¬
steller (Girs hausen,  Feste Königstein 1862, ferner
Beppler , Piepenbring u. a.) wiederholt und auch in ver¬
schiedene der zum Tell von der Stadt Königstein heraus¬
gegebenen Führer ausgenommen worden. Das Studium
der Quellen läßt die Veröffenllichung einer Berichtigung
erforderlich erscheinen, um diejenigen vor falschen Auf-
sassungen zu bewahren, die gewohnt sind, geschichtliche Dar¬
stellungen ohne Nachprüfung als richtig hinzunehmen. Es
bedarf wohl keiner besonderen Betonung , dah dieser Richtig-
st-llung eine persönliche Note durchaus fernliegt; also: sin«
ira et studiol
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'•8 o g e l gibt cim Quelle für feine Angaben nicht an.
kirshausen  stützt sich auf den Volksmund, der
Königstein und Falkenstein als das „alle
Trotz - und Klein - Nürgens " bezeichne. Von den
weiteren Schriftstellern darf angenommen werden, datz sie
Tirshausen 's Darstellung als Unterlage benutzt haben, und
es erübrigt sich daher, auf jeden gesondert einzugehen. —
ks ist eine durch die Mundartforschung nachgewiesene Tab
sache, datz volksmundlicheEigenheiten nur sehr schwer oer»
schwinden, es genügt, auf die so alten Formen der Flur¬
namen hinzuweisen. Wenn also 1862 die Namen „Erotz-
«nd Klein-Nürgens " noch im Gebrauche oder wenigstens im
Volk« verbreitet waren , wie ja Eirshausen angibt, so müssen
sie den älteren Leuten noch erinnerlich und vielleicht auch
heute noch im Gebrauche sein. Trotz meiner Bemühungen
ist es mir nicht gelungen, in dieser Beziehung etwas Posi¬
tives festzustellen. Die ausgedeckten Spuren lassen sich alle
auf die Darstellung in der oben erwähnten Literatur zurück¬
verfolgen und kommen daher für die Beweisführung nicht in
Frage . Schon hieraus ergibt sich, datz die angegebene Be¬
hauptung keine Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit hat.

Wie ich nun aber im folgenden nachzuweisenversuchen
will, ist es als vollkommen ausgeschlossen zu bezeichnen, datz
die Namen überhaupt in der angegebenen Form gebraucht
worden sind. — Königsteins Name erscheint urkundlich erst¬
mals in der Aufzählung von Zeugen 1225 mit A l b e r t u s
deKuningestein.  Selbst wenn man das Bestehen Kö-
nigsteins durch die Nennung dieses auch noch 1230 und 1236
erwähnten Mannes als erwiesen amrimmt — die „Burg
d e K u nni g st ein"  wird erstmals 1239 genannt — so sind
doch bis zum erstmaligen Auftauchen des Namens überhaupt
feit dem Aussterben der Grafen von Nuringes fünfzig Jahre
verflossen, und weder während dieses halben Jahrhunderts
noch während der Regierung der Grafen von Nuringes wird
Königstein unter dem Namen Erotz-Nürings oder Nürings
genannt ; datz Königstein von den Grafen von Nuringes
einen Namen dieser Art erhalten habe, ist deshalb nicht mög¬
lich, well es zu Lebzeiten der Nuringer überhaupt nicht be¬
standen hat. Die Behauptung aber, datz Königstein erst
später, also nach dem Tode der Nuringer deren  Namen
erhalten habe, ist bisher weder aufgestellt noch vermutet wor¬
den. Wie.sich ohne weiteres ergibt, hat sie keinerlei Aussicht
aufWahrscheinlichkeit, und es befindet sich auch tatsächlich kein
Beweis für ihre Richtigkeit. Vielmehr wird Königstein gleich
bei feinem ersten Austreten unter dem Namen Königstein aus¬
geführt. Die Vermutung , Königftein habe früher Nüring
geheißen, würde daher selbst dann recht unwahrscheinlich sein,
wenn sich der Name im vorigen Jahrhundert im Munde der
Königsteiner Bevölkerung vorgefunden hätte. Abgesehen da-
von ist bereits von D r a u d t (Grafen von Nüring in
Forschungen XXIII, 405) an Hand der Bauformen ein¬
leuchtend nachgewiesen, datz die Anlage Königsteins erst für
bas Ende des 12. oder den Beginn des 13. Jahrhunderts
anzunehmen, also in die Zeit des Bestehens der gräflichen
Familie von Nüring nicht zurückzuführen ist. Dabei ist auch
noch auf den Namen „Königstein" hinzuweisen, der weniger
von dem üblichen sagenhaften König als vielmehr von einer
mundartlichen oder auch vielleicht von einer Koseform des
Namens Cuno (von Münzenberg 1174—1207) abzuleiten ist.

Zu alledem kommt nun noch die durch viele Urkunden
beweisbare Tatsache, datz immer nur von einem einzigen
Orte des Namens „Nuringes " die Rede und dieses zwar in
der Nähe von Königstein gelegen, nicht aber mit diesem
identisch ist. Noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts
war die Lage des ehemaligen Nuringes keineswegs geklärt
urrd noch D ah l (Rhein . Archiv XI und XII , 1813, S . 220)
und Schmidt (Hess . GeschichteI, S . 317), also durchaus
ernsthafte Geschichtsforscher setzten sich für die Behauptung
«in, dar heutige Königstein befinde sich an der Stelle des

früheren „Nuringes ". Datz dies rächt richtig fein kann, gehl
aus dem Inhalt der nachstehend hinfichllich der hier in Be,
kracht kornmenden Tatsachen kurz vermerkten Urkunden
zweifelsftei hervor, und es genügt auf diesen Anhang zu new
weisen. Durch die vorhandenen Urkunden sind bereis
Wenck (Hess. LandesgefchichteI . 280), Kirchner (Ge,
schichte von Frankfurt I, 69), K e h re i n (Nass. Namenbuch
251), Schliephake (Nass . GeschichteI, 78), Vogel
(Beschr. von Nassau 196, 849), Draudt (Forschg . XXIII,
403), dann auch Eirshausen (Königstein 24), Omp,
t e d a^(Kronberg 153) und durch gleichzeitige Untersuchung
auch Schulte vom Brühl (Taunusburgen ) oer»
anlatzt worden, die Jderrtität von Nuringes und (Neu-)>
Falkenftein zu behaupten.

E . W. H a s se I b a ch.
II.

Urkundliche Nachweise.
1266. Juli 31. Gelegentlich der Festlegung der Einkünfl»

seiner Söhne Philipp und Werner schrecht Phllipp
von Falkenstein diesem letzteren „die kost der bürg,
Ealsmunt und Nuringes " zu. Sauer , blass. Urkdb. I,
454, nach einer Ilebersetzung aus dem 15.Jahrhundert
im Falkensteiner Cartular (Würzburg) Fol . 40.

1289. Jairuar 21. In der Zeugenreihe : „dominus Eod»
schalcus plebanus de Kunigestein, dominus Lude,
wicus plebanus de Nuringes ". Sauer , Nass. UB. I,
644.

1340. September 8. Ritter Heinrich von Hattfteiu und
seine Hausfrau Jutta bekennen dem War in der Ka¬
pelle im „Rutharteshan " einen ewigen Zins von IS
Hellern auf einen Morgen Wiesen in der Strul bei
dem „Noziuges". Herquet, Regesten des Solms-
Rödelheim. Archivs in Nass. Armalen XIII , 61. Bel
dem letzten Wort handelt es sich offensichtlich um einen
Lesefehler für „Noringes ".

1365. Ulrich Herr in Hanau meldet seinen Verbündete»
(Erzbischof Euno von Falkenstein zu Trier u. a.), datz
Phllipp VI. von Falkenstein von dem Friedensvew
trage abgewichen sei und bittet : „laßt das wissen gei»
Hofheim und gein Nuwenfalkenstein". Leisner,
Frankfurter Chronik II, 325.

1375. Juni 22. Erzbischof Cuno von Falkenstein zu Trier
verpflichtet sich, die ihm von der Reifenderger Fehde
her durch Agnes von Falkenstein verpfändeten Städte
und Besten Königstein, Neufalkenstein, Hofheim und"
Norings wieder ablösen zu lassen. Eörz, Regesten
der Erzb. v. Tner 110. Dazu ist zu bemerken, datz
„Neufalkenstein" die Burg , Norings aber das zu
deren Füßen gelegene Dorf darstellt, wie sich weiter¬
hin noch deutlicher ergibt.

1382. Lehenverzeichnis des Grafen Heinrich von Spanheim:
Dorf und Gericht zu Noringes halb und der Berg
genannt der Noringes und die Wälder die dazu
gehören, darunter einer mit Namen der „Kochenfels"
an Wolff und Georg von Hattstein. Vogel. Be-
fchreibg. von Nassau 197.

1388. Im gleichen Verzeichnis: an Phllips und Frank von
Cronenberg Ritter der Noringes halb, den man
nennet die „Nuwe Falkstein". Vogel, a. a. O.,
vgl. auch Lotz, Baudenkmäler 112.

1409. August 11. Wolf von Hattstein der Alte und Wolf
von Hattstein der Junge verkaufen an Frank von
Cronberg ihren Teil an „Norings genormt Neuem,
falkenftein". Nach dem Cronbergischen Diplomato»
rium f. 93a in Nass. Annalen XXXVII, 211.

1413. XI. 23. Wolffs von Bommersheim Eheftau Else und
Hartmuts SchwestertochterKathrinchen haben dem
Pfarrer zu Cronenberg als Saalgeräte V» Gulden

- •«Gärf'W'
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von einer tHBtefc unterhalb des „Noringes" und
4 Turnos von einem Baumgarten an dem ,, - mtd -
be7g« gegeben. Menzel Reg. der im Veremsarch«
cmfbewahrten Urkd. Nass. Ann. XV, 167

|434 IM 9. Graf Philipp von Nassau ubertragl als
Lehen an Philipp von Cronberg „die Grafschaft zu
Norings und den Berg zu Norings da nun das
-chlof, Neuen-Falkenstein aufgebauet rst, mit Dorsten.
Gerichten, Gebieten. Freihetten , Renten , Ansen . G^
Men . Wäldern « usw. Bogel. Beschreibung vo«
Nassau 196" . Diese auch für unseren Zweck sehr
wertvolle Urkunde ist häuftg gedruckt und ausgezogen:
Bemhard . Wahre Beschaffenheit̂der comrcm m. bj

' Wetterau 1748, S . 20. - Grgenbrodt. Fallen,tem nn
Archiv für Hess. GeschrchteI. ^ . — Dratw , f
von Nürings in Forschungen z. dt. Geschrchte XXUI,
417. — Lotz, Baudenkmäler 112. — **?**”'
gescktchte Falkenstein in Nass. Ann. XXXVIII , 2 ^

4^ 7 Im .übnigsteiner Gerichtsbuch: „Wemhev von Roden,
back pherner zum norings und altarrsta ẑu ftonrg.
stein« Fol . 9. Dr . Widmann „Kleine Mitteilungen^
in Nass" Ann. XI 'II , 52. - Kors, Kirchenge,ch'chte
Falkenstein, ebenda XXXVIII , 2. , .

1449 2m gleichen Gerichtsbuch: „Conrad 2 °nghe pherner
zum norings « Fol . 14. Widmann a a. C . 48.

1468. Ebenda : „her kommt altarist zu kronberg Fol . 19.

1459 BurgsAeden^für die namenllich aufgeführten Gan,
erben des Schlosses „Nuwenfalkenstern vor der Hoh«
gelegen; der Burgfrieden soll gehalten werden soweck

? ; „als chr Gericht daselbst zum Norings gehet und
umbgegriffen hat und zu demselben chrem slosse Fab
kenstein gehört«. Usener. Ritterburgen 56/57

■445 Fm Konigsteiner Gerichtsbuch: „Conrad ^ onghe
1 ' Ztarist zu kronberg«: Fol. 21. Wwmann m Nass.

Ann . XVII, 48. - Die zusammenfassendeBettach-
\ : tung der Angaben für 1460, 1458, 1449 und 14S7

ergibt die Wahrscheinlichkeit für die rm übrigen i
klar genug zu Tage tretende Tatsache, daß Nonngs
m der Nähe sowohl von Königstern wre auch von
Kronberg anzunehmen ist. - Der erwähnte Konrad
Fung ist scharf zu trennen von dem 1437—1459 vor¬
kommenden„hem conradt von Stertzelnheym phern«
zu Königstein«, der 1464 als Vikar m Mainz erwähnt
wird : Sever . P . Mog . pag. 15.

,48 «. Im Königsteiner Eerichtsbuch find weiter solgende
Angaben enthalten : . ,
„jtoene morgen wesen gelegen am Nurengsberg«
heißet dye blanckenwese«. Fol . 4.
„der Noringsberg« Fol . 5, 18. ^ , ,
ein Acker „gelegen bis der hege am Normgsbergc^
Fol . 9. — .'.Die Hege« am Falkensterner Ham HÄ
sick bis in die neueste Zeit erhalten. Srehe auch An.

^ese Becker vom Noringes vonder Falckenfteyn".
Fol 96 Diese Angabe kann auch zur Erläuterung
der Urkunde von 1375 herangezogen werden.

L4S6 Nov 23 Notariatsinstrument über die Verb renn img
der Leiche eines Selbstmörders in der Cronberger Ge.
markung „uff dem roitlaube«: „in byfyn und geyn-

- Wertigkeit- - der schultes zum Nonngs under
Falkinstein gelegin nachdem mit syn Nachbar als ge-
zeugin«. Götze. Recktsgewohnheiten in Rast. Ann.
XIII . 317/319. , u .

1) 11 Königsteiner Gerichtsbuch: „Iecklenhenne kaust eine
Wiese „gelegen im wiesengrunde neben dem bnrg.
grauen von Falckenfteyn vnd stoist vnden an die
hege«. Fol. 60. Widmann , Kl. MitteUungen Raff.
Ann. XVH, 5t . — Vgl. oben I486 am Schluss.

1667

1679.

1679.

Dom Iuvocavit lieg Adam Holzheimer von Norings
einen iungen Sohn taufen, war Gevatter !-in Bruder
Fohann Bechtold Hasselbach Schultheis zu Nönng»
und ist das Kind Johann Bechtold getauft worden.
Cronberger KirchenbuchI . 157. - Auf Grund dies«
Urkunde läßt sich die Identität von Noruigs und
Falkenstein auch aus der Famllrenge,chichte Haffelbach
erschließen. — Der Iichalt bedarf insofern einer Er¬
läuterung . als es sich bei Adam HM -»nerund
Schultheis Johann Bechtold Haffelbach um
brüder, Stieffohn und Sohn des 1670 verstorbene«
Schultheißen Conrad Haffelbach, handelt.

1673. Ebenfalls aus dem Cronberger Kirchenbuch(I
taufte) - 21. September ist Johann Bechtold Haff ei-
hach von Falkenstein oder Nörings sein Söhnlein ge¬
tauft worden und den Nahmen Johannes em¬
pfangen. Der Taufpate war Johannes Hamm«
Burger allhier«. (Cronberg).
Desql . : ,.d 26. Jan . ist von FaUenstem Joh . Bogek
von Nörings ietzt Soldaten in Komgstem ^ nle«
Johannes gelaust worden. Susceptor war Johanne«
Thüring Leinweber zu Nörmgs . — Die,e Urkde. muß
der Behauptung bezüglich„Eroßnurmgs '
hängnis werden, denn in welchem Zu,ammenhang
sollte dieser Name gebraucht werden, wenn nicht Heer,
wo alle  Namen Vorkommen!
Februar 11. Uebertragung des Lehens ° °n Cro».
berg aus Bettendorff durch Johann Ludwig Graz Z"
Naffau : „Graffchast zu Norings , da das Schloß
Neuen-Falkenstein aufgebauet ist samt ^ memHaus
und Schloß". Bemhard . v. d. wahren Beschaffenheit
der comiciae in der Wetterau 1748. S . 21.

1685—1705 erscheint in den Königsteiner Kirchenbücher«
des öfteren ein Ort „Nörges". der spater durch Fal-
kenstein(„Falckenstein«) abgelöst wird ; auch ohne tne
offensichlliche Tatsache der Ablösung kömcke e^
andere Vermutung nicht aufiommen. da Kömgste«
immer in dieser oder in der Form von ^ um regrs
erscheint, wie sich aus dem Vergleiche der Famrste^
itamen ergibt. Und kein einziges mal ist von Groß»
nürings oder etwa von Kleinnünngs die Rede!
In den „Acta, die Huldigung der Ortseinwohner vo«
Falkenstein _ betr.«: „Der Ort Nonngs ode,
Neusalckenstein dem fürstlichen ^ eramt Idstein m-
corporirt«. (Staatsarchiv Wiesbaden XVII .. 27.

1795 Fohann Jakob Müller zeichnet in der „Karte d«
^ Wetterau « „Norings « ganz nahe dem au- de«

Seelbom am Kl. Feldberg entsprmgenden nach K^
nigstein zu fließenden Bach (Rerchenbach) auf d ff«
linker Seite , genau an der Stelle des heutigen Falke«

18Y0? Neben Usener (Ritterburgen S . 50) gibt au*
Thudichum (RechtsgeschichteI , 319), ferner Lotz(Baw
denkmäler) an. daß das zu Füßen der Burg gelege,«
Dorf Falkenstein noch bis in die neuere Zeit hinett,
als „Noringes « „Nüring« vorkomme, und das rp.
wie vorstehend dargetan , durchaus nchtig. » »

1774.

ca.

; C' llMflAtilrrin klebt, leimt und kittet alles. Vor- ;
• JVnUwllIVüIl  rätig in großen und kleinen Tuben
I Druckerei Ph. Kleinböhl, Königstein IT ., Fernruf 44
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